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Mit der Vorlage wollen die Initianten Natur, Ortsbilder
und schöne Landschaften erhalten.DerBund sollmit den
Kantonen Schutzobjekte definieren. Eingriffewären nur
nochmöglich, falls überwiegende Interessen von kanto-
naler oder gesamtschweizerischer Bedeutung vorlägen,
wie etwa für die Energieversorgung. Ein wichtiges An-
liegen derVorlage ist der Erhalt der Biodiversität. Gemäss
aktueller Forschung ist eine Schutzfläche von etwas über
30 Prozent nötig, um denArtenschwund aufzuhalten. In
der Initiative ist kein Flächenziel formuliert.

Ein Drittel der Tier- und Pflanzenarten sei gefährdet
oder bereits ausgestorben – und die Hälfte der Lebens-
räume bedroht, halten die Initianten fest und sehen die
Biodiversität bedroht.Diese Entwicklung treffe denMen-
schen direkt. Die Biodiversität schütze auch vor Klima-
wandel undUmweltkatastrophen.DennMoore undWäl-
derwürden grosseMengen CO2 binden, Bäume und Ge-
wässer sorgten für Abkühlung. Natürliche Flussläufe
helfen gegenHochwasser, gesundeWälder schützen das
Berggebiet vor Lawinen und Murgängen.

Die Gegner betonen, dass die Initiative zu extrem sei. Sie
würde die Lebensmittelproduktion zu stark einschrän-
ken. Auch die Nutzung des Walds und des ländlichen
Raums für den Tourismus oder die Energiegewinnung
werde behindert. Bund undKantonewürden bereits heu-
te viel für die Biodiversität machen. Bereits 19 Prozent
der Landwirtschaftsflächen dienten der Förderung der
Biodiversität, argumentiert der Bauernverband.Ausser-
dem brauche es keine neuen Gesetze, um zusätzliche
Flächen zu schaffen und zu schützen.

Biodiversitätsinitiative

Bundesrat und Parlament wollen das Gesetz anpassen,
das die berufliche Vorsorge regelt. Ein Kernelement ist
die Senkung des Mindestumwandlungssatzes. Dieser
bestimmt, wie hoch die Rente ist, die vom angesparten
Alterskapital jährlich ausbezahltwird. Zurzeit beträgt er
6,8 Prozent. Künftig soll er 6 Prozent betragen.Dies,weil
die Renditeerwartungen der Pensionskassen gesunken
sind. Und weil die Lebenserwartung gestiegen ist und
wir damit auch länger eine Rente beziehen. Weil diese
Massnahme für einen Teil zu sinkenden Renten führen
würde, sind Ausgleichsmassnahmen vorgesehen. Ers-
tens gibt es Zuschläge für eine Übergangsgeneration.
Zweitenswird derversicherte Lohn erhöht. Drittens sol-
len durch die Senkung der Eintrittsschwelle viele Per-
sonen neu versichertwerden, die es vorher nichtwaren.

Für Bundesrat und Parlament ist die Reform nötig, da-
mit die künftigen Renten der obligatorischen berufli-
chenVorsorgewieder ausreichend und langfristig finan-
ziert sind. Menschen, die wenig verdienen, sind im Al-
ter besser abgesichert. Davon profitieren vor allem
Frauen.

Die Gewerkschaften haben das Referendum gegen die
Vorlage ergriffen. Laut dem Komitee sinken die Renten
aus den Pensionskassen seit Jahren und sind für viele
Arbeitnehmende zu tief.Mit der Reform drohten zusätz-
liche Rentenkürzungen. Die Versicherten würden mehr
bezahlen, aberweniger Rente erhalten. Dagegen schöp-
fe die Finanzindustrie Milliarden ab – auf Kosten der
Versicherten.

Altersvorsorge und Artenschwund:Was Sie zur Abstimmungwissen sollten
Am 22. September entscheidet die Schweizer Stimmbevölkerung über zwei Vorlagen. DasWichtigste in Kürze.

Reform der beruflichen Vorsorge
(BVG-Reform)

Darum gehts in der Vorlage Die Argumente der Befürworter Die Argumente der Gegner

Edgar Schuler

Was lange als Hype galt, wird in
der Schweiz Realität: Ab 2025
könnten die erstenAutosmitAu-
tobahnpiloten unterwegs sein.
Das sagte Jürg Röthlisberger, der
Chef des Bundesamts für Stras-
sen (Astra), derNZZ im Interview.
Konkret geht es um Fahrunter-
stützungssysteme ab Stufe 3, die
im kommenden Jahr in der
Schweiz zugelassenwerden. Stu-
fe 3 bedeutet, dass die Fahrerin-
nen und Fahrer auf Autobahnen
ihre Hände vom Lenkrad neh-
men dürfen.DasAuto ordnet sich
selbst in die Kolonne ein, bremst
und beschleunigt selbstständig,
kann die Spurwechseln undHin-
dernissen ausweichen. Die An-
wendung ist allerdings begrenzt:
Fahren in der Nacht und bei Re-
gen beherrschen die Autobahn-
piloten nicht. Dennoch: Sich
beim Fahren demHandy zuwid-
men, ist dann auf der Autobahn
ganz offiziell erlaubt.

Bundesrat entscheidet
noch in diesem Jahr
Dafür schafft das Astra zurzeit
die gesetzlichen Grundlagen.As-
tra-Sprecher Thomas Rohrbach
sagt: «Der Bundesrat wird die
notwendigenVerordnungen vo-
raussichtlich noch in diesem Jahr
beschliessen, sodass ab der ers-
tenHälfte 2025 die Zulassung er-
folgen kann.»

DasAstra erhofft sichvondem
technischen Quantensprung in
ersterLiniemehrVerkehrssicher-
heit. Denn im ersten Halbjahr
2024 hat sich die Zahl derTodes-
opfer aufAutobahnen gegenüber
dem Vergleichszeitraum 2020
verdoppelt.Astra-DirektorRöth
lisberger führt das darauf zurück,
dass das Netz überlastet ist:
«Dadurch kommt esvermehrt zu
gefährlichen Situationen.»

Autobahnpiloten könnten hier
Abhilfe schaffen. «Abschätzun-
gen aus der Forschung sagen,
dass bereits bei zehn Prozent der

Fahrzeuge, diemit derTechnolo-
gie ausgestattet sind, ein spürba-
rer Effekt auf den Verkehrsfluss
und die Verkehrssicherheit ent-
steht», sagt Thomas Rohrbach.

Mercedes und BMW
in den Startlöchern
Doch bis dahin ist es noch ein
weiter Weg. Der Astra-Direktor
sagt, die Autoindustrie sei noch
nicht so weit. Bisher haben erst
zweiMarken die entsprechenden
Systeme überhaupt imAngebot.
Ausgerechnet Tesla, der einstige
Vorreiter des automatisierten
Fahrens, gehört nicht dazu. Der
US-Herstellerverfügt bisher über
keine Stufe-3-Zulassung.

Mercedes-Benz hat dagegen
2021 als erster Automobilher-
steller weltweit die Zulassung
für einen Autobahnpiloten er-
halten. Auf 13’000 deutschen
Autobahnkilometern darf der
«Drive Pilot» von Mercedes das
Steuer übernehmen. Die zweite
Marke ist BMW: Die Autobauer
in Bayern haben im letzten Juni
in Deutschland die Zulassung
für ihren «Personal Pilot 3» er-
halten.

Um die Systeme auch in der
Schweiz einsetzen zu können,
werden die beidenAnbieter eine
Schweizer Zulassung beantragen
müssen. Astra-Sprecher Rohr-
bach sagt, dass die Bedingungen

dafür in derVerordnung geregelt
würden. Der Zulassungsprozess
in der Schweiz werde sorgfältig
und nach den spezifischen Be-
dingungen der Schweiz vorge-
nommen: «Es wird Einschrän-
kungen geben, wo man Stufe-
3-Systeme nutzen darf.Nicht alle
unsere Autobahnen sind dafür
geeignet.»

Autobahnpiloten nur für
S-Klasse und 7er-Reihe
Bisher halten sich die beiden
Automarken bedeckt, ob sie den
Zulassungsprozess in der
Schweiz durchlaufen wollen.
Eine Sprecherin von Mercedes-
Benz Schweiz sagt dazu: «Obund

wann unser System in der
Schweiz erhältlich sein wird,
hängt vom rechtlichen Rahmen
und der Nachfrage ab.»

Ein Sprecher von BMW
Schweiz sagt zwar, sein Unter-
nehmen sei generell daran inte-
ressiert, die Technologie in neu-
en Märkten zu etablieren. Aber:
«Wir hoffen, dass die Schweizer
Zulassung sich möglichst nicht
von den anderen europäischen
Märkten unterscheidet.»

Neben dem rechtlichen Rah-
men dürfte auch der Preis der
Systeme bei derEinführung eine
grosse Rolle spielen. Mercedes-
Benz und BMW bieten ihre
Autobahnpiloten nur für ihre

Spitzenmodelle der S-Klasse und
der 7er-Reihe an. Deren Preise
beginnen bei rund 120’000 Fran-
ken und können je nach Aus
stattung und Modell auf über
200’000 Franken oder mehr
steigen.

DieAutobahnpiloten kommen
bei denModellen als Sonderaus-
stattung dazu. Sie kosten heute
in Deutschland umgerechnet je
rund 5000 Franken.

Mindestens in der Anfangs-
phase dürften Autobahnpiloten
also nichts sein für die breite
Masse der Automobilistinnen
und Automobilisten: Automati-
siertes Fahren bleibt vorerst ein
Luxus für wenige.

OhneHände am Steuer auf der Autobahn
Autopilot ab 2025 Der Bund will demnächst automatisiertes Fahren zulassen.
Aber nur zwei Automarken kommen dafür infrage – Tesla ist nicht darunter.

Der Autobahnpilot im Einsatz: Die Mercedes-S-Klasse kann in Deutschland bereits mit dem System «Drive Pilot» ausgerüstet werden. Foto: Mercedes-Benz
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Nina Fargahi

Schülerinnen und Schüler des
Elite-Gymnasiums in Zuoz GR
dürfen ihre Mobiltelefone nur
noch eingeschränkt nutzen. So
will die Schule den Lernerfolg
und denAustausch zwischen den
Jugendlichen stärken. Die däni-
sche Psychologin Aida Bikic hat
die neuen Regeln gemacht. Im
Gespräch mit dieser Redaktion
zeigt sie sich beunruhigt über die
Handynutzung von Kindern und
Jugendlichen.

Frau Bikic, als Jugendliche
waren Sie im LyceumAlpinum
im bündnerischen Zuoz, heute
begleiten Sie die Schule als
Psychologin und Beraterin.
Warum?
Ich habe einen Teil meiner Ju-
gend in Graubünden verbracht
und bin noch immer sehr ver-
bundenmit der Schweiz. ImAu-
gust war ich auchwieder da, um
mit der Schule und den Eltern in
Zuoz die Vorteile eines handy-
freien Internats zu besprechen.

Zum Schulbeginn hat das
Internat die Handynutzung
stark eingeschränkt. Die
Jüngsten von der 1. bis 3. Klasse
haben nur noch abends
während zwei Stunden Zugang
zu ihren Smartphones.
Was ist der Gedanke dahinter?
Das Gesundheitsministerium in
Dänemark hat kürzlich die Emp-
fehlung abgegeben, die Bild-
schirmzeit für Kinder von 5 bis
17 Jahren auf ein bis zwei Stun-
den pro Tag in der Freizeit ein-
zuschränken. Fünfzehnjährige
verbringen durchschnittlich vier
Stunden in der Schule an Bild-
schirmen, zu Hause dann noch
mal über fünf Stunden, meist in
sozialenNetzwerken.Deshalb ist
bei uns derzeit eine landesweite
Debatte im Gang. Der Bildungs-
minister hat sich Anfang Jahr
öffentlich entschuldigt und von
«einer ganzen Generation digi-
taler Versuchskaninchen» ge-
sprochen. Immer mehr Schulen
folgen der Empfehlung des Bil-
dungsministeriums und führen
Handyverbote ein, damit sich die
Konzentration und Lernfähigkeit
der Schülerinnen und Schüler
wieder verbessert.

Warum ist das Thema der
Handynutzung in Dänemark
so virulent?
Dänemark ist das meistdigita
lisierte Land in Europa. Die Digi-
talisierung wurde sogar in den
Krippen und Kindergärten einge-
führt, Kinder bekamen iPads bei
der Einschulung, es gibt fast kei-
ne Bücher mehr in den Klassen-
zimmern. Wir waren lange Zeit
stolz darauf, so modern zu sein.
Sogar eine Scheidung ist bei uns
nur perAppmöglich.Die Schweiz
hinkt bei derDigitalisierung hin-
terher – das kann positiv sein.
Machen Sie es nicht so wie wir!

Die Schweiz soll bei der
Digitalisierung in der Schule
bremsen?
Während Dänemark viel inves-
tierenmuss, um in diversen Be-
reichen die Digitalisierungwie-
der einzuschränken, kann die
Schweiz behutsam vorwärts
gehen und das Wissen aus an-
deren Ländern direkt umsetzen.
In Dänemark sehenwir jetzt,was
die übertriebene Digitalisierung
in allen Bereichen mit unseren
Kindern und Jugendlichen
macht: 63 Prozent der Kinder in
der 4. und 73 Prozent in der
7. Klasse verbringen lieber Zeit
auf ihrem Handy als mit ihren
Freunden.

Mitwelchen Folgen?
Die süchtig machenden Mecha-
nismen in Games und auf Social
Media sind für Kinder und Ju-
gendliche, derenHirn noch nicht
ausgereift ist, schädlich. Sie
führen zu Konzentrationsprob-
lemen und können die kognitive
Entwicklung und das Beloh-
nungssystem beeinträchtigen.
Viele Kinder schaffen es heute
nicht mehr, sich auf eine länge-
re Aufgabe oder einen Film zu
konzentrieren, da sie durch die
kurzen und schnellen Inhalte auf
Plattformen wie Tiktok konditi-
oniert sind. Eine neue Studie
zeigt auch, dass Kindervermehrt
Mühe haben, ihre Gefühle zu

regulieren und Impulse zu
kontrollieren. Das Problem sind
auch die Eltern, die demKind ein
iPad geben, sobald es traurig
oder wütend ist. So wird es von
den schwierigen Gefühlen abge-
lenkt, statt sie zu verarbeiten.
Auch Angststörungen und de-
pressive Symptome sind mit
einem hohen Konsum verbun-
den. Aber das Problem ist noch
viel grösser.

Erzählen Sie.
Wir sehen Fälle von 13-Jährigen,
die fremde Menschen in ihren
«Freundeskreisen» auf Snapchat
annehmen und dann ungefragt
Dickpics oder Pornos erhalten.
Tiktok und Instagram sind sehr
schlecht reguliert, und viele ext-
reme Inhalte finden denWeg zu
den jungen Menschen, sogar zu
Kindern. Der Livestream eines
Selbstmords etwa. In der Jugend-
psychiatrie in Kopenhagen gibt

jeder zweite Jugendliche mit
Selbstschädigungen an, auf den
SocialMedia dazu inspiriertwor-
den zu sein.

Wie soll das konkret gehen?
Ich habe das selbst schon gese-
hen. Da erscheint ein scheinbar
harmlosesVideo und sagt: «Geht
es dir auch so schlecht? Hast du
auchmanchmal Lust, demGan-
zen einfach ein Ende zu setzen?»
Solche Inhalte sind für junge
Menschen, die vielleicht gerade
in einerKrise stecken, höchst ge-
fährlich. Hat man erst ein sol-
ches Filmchen gesehen, emp-
fiehlt der Algorithmus immer
mehr ähnliche Videos in den
nächsten Tagen.

Werden die Social Media nicht
zu sehrverteufelt?
Im Gegenteil: Wir müssen ins
Handeln kommen. Wir wollen
digital gebildeteMenschen, aber
das geht nicht mit den heutigen
sozialen Netzwerken. Sie schaf-
fenAbhängigkeiten undmachen
mit Absicht süchtig, damit Nut-
zerinnen und Nutzer möglichst
lange hängen bleiben und mög-
lichst viel Werbung sehen. Der
oberste Arzt in den USA hat im
Juni Warnhinweise für Social-
Media-Plattformen gefordert
und gesagt, sie solltenwieTabak
klassifiziert werden. Wenn wir
die Handynutzung unserer Kin-

der und Jugendlichen nicht dras-
tisch regulieren, sind die Folgen
verheerend.

Kritikerwenden ein, sowerde
die freie Meinungsäusserung
und die Privatsphäre
beschnitten.
Tiktok und Instagram führen
nicht dazu, dass unsere Kinder
lernen, andere Meinungen zu
tolerieren und demokratische
Bürgerinnen und Bürger zu sein.
ImGegenteil, denn derAlgorith-
mus empfiehlt immermehr glei-
che Inhalte, und man endet in
Echokammernmit Gleichgesinn-
ten, was zu Radikalisierungen
führen kann. Ein gutes Beispiel
sind die vielen jungenMenschen,
die InfluencernwieAndrewTate
folgen, der frauenfeindliche In-
halte verbreitet.

Wie geht esweitermit
dem Experiment im Internat
in Zuoz?
Die Massnahmen bleiben jetzt
für sechsMonate in Kraft, danach
wird die Wirksamkeit evaluiert
und entschieden, ob die einge-
schränkte Handynutzung end-
gültig eingeführt wird. Ich bin
sicher, dass die Konzentration in
den Klassen, die sozialen Kom-
petenzen und die Beziehungen
zwischen den Schulkindern da-
durch verbessert werden. Doch
warten wir das Ergebnis ab.

Dänische Psychologinwarnt Schweiz:
«Machen Sie es nicht sowie wir»
Digitalisierung der Schule Dänemark verteilte iPads bei der Einschulung, ummodern zu sein –
jetzt sollen Verbote die «Generation von Versuchskaninchen» schützen. Eine Expertin erklärt die Kehrtwende.

Das Lyceum Alpinum Zuoz testet, inwiefern Schülerinnen und Schüler von einer eingeschränkten Nutzung ihres Smartphones profitieren. Foto: PD

Aida Bikic
Psychologin und
Professorin
an der dänischen
Universtität Odense

«Viele Kinder
schaffen es nicht
mehr, sich auf eine
längere Aufgabe
zu konzentrieren.»

Aus dem Amt geschiedene Bun-
desräte, Bundeskanzler und
Bundesrichter sollen künftig
keine Privilegien mehr bei der
beruflichenVorsorge haben. Die
zuständigeNationalratskommis-
sion will das Ruhegehalt ab-
schaffen und Magistratsperso-
nen wie andere Versicherte be-
handeln.

Mitglieder der Landesregie-
rung, Bundesrichterinnen und
-richter sowie Bundeskanzlerin-
nen und -kanzler erhalten ge-
mäss geltendem Recht statt
einer Rente ein Ruhegehalt.
Dies, weil gewählte Personen
keine Vorsorge und nach dem
Rücktritt oder einer Abwahl
kein Einkommen und keine Ren-
te haben.

Das Ruhegehalt entspricht der
halben Besoldung im Amt. Bei
einem Bundesratslohn von der-
zeit rund 460’000 Franken ergibt
sich also ein Ruhegehalt von
etwa 230’000 Franken. Dieses
Geld erhalten ehemalige Magis-
tratspersonen jedoch nur, wenn
sie nach ihrem Rücktritt keiner
anderen lukrativen Tätigkeit
nachgehen.

«Verdienst ist
Privilegierung genug»
Seit längerem ist dieses Ruhege-
halt umstritten. Nun will es die
Staatspolitische Kommission des
Nationalrats (SPK-N) ganz ab-
schaffen. Mit 12 zu 11 Stimmen
bei einer Enthaltung hat sie sich
für eine parlamentarische Initi-
ative von Nationalrat Rémy
Wyssmann (SVP/SO) ausge
sprochen, wie die Parlaments-
dienste gestern mitteilten. Als
Nächstes befindet die Schwes-
terkommission des Ständerats
darüber.

Nach Ansicht einer knappen
Mehrheit der SPK-N sind die Pri-
vilegien derMagistratspersonen
bezüglich ihrerVorsorgeleistun-
gen gegenüber der Bevölkerung
kaum zu rechtfertigen. Es sei
deshalb eine Lösung zu suchen,
welche üblichen Versicherungs-
lösungen entspreche, hiess es in
der Mitteilung.

«Der vergleichsweise hohe
versicherteVerdienst vonMagis-
tratspersonen ist Privilegierung
genug», schreibt Wyssmann in
der Begründung seiner parla-
mentarischen Initiative. Im Zuge
des Abstimmungskampfes zur
13.AHV-Rente sei von der Bevöl-
kerung die grosszügige lebens-
längliche Ruhegehaltsregelung
als überholter Anachronismus
infrage gestellt worden.

Streit umBlochers
Ruhegehalt
Für Wirbel um das Ruhegehalt
hatte Christoph Blocher gesorgt.
Der frühere SVP-Bundesrat ver-
zichtete nach seiner Nichtwie-
derwahl im Jahr 2007 vorerst da-
rauf. Ermachte allerdings im Juli
2020 eine Nachforderung von
2,7Millionen Franken geltend. Er
argumentierte, das Geld stehe
ihm zu und er wolle dieses nun
spenden und nicht dem Staat
überlassen.

Schliesslich entschied der
Bundesrat, Blocher nachträglich
ein Ruhegehalt vomUmfang von
fünf Jahren zu gewähren, also
rund 1,1 Millionen Franken. Für
die Zukunft schloss die Landes-
regierung nachträglicheAuszah-
lungen ganz aus. (SDA)

Kommission will
weniger Privilegien
für Bundesräte
Altersvorsorge Ruhegehälter
über 230’000 Franken für
Magistratspersonen sollen
abgeschafft werden.


